
 

 

_ 

_ 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der kubix GmbH, Stand Juni 2009  Seite 1 von 3  

 

 

 

 

 

 

Gesellschaft mbH zur  

Entwicklung und Produktion 

temporärer Bauten u.a. 

 

 

Waldemarstraße 33 a 

10999 Berlin 

 

Tel.   +49.30.695173.10 

Fax.  +49.30.695173.11 

 

info @ kubix-berlin .de 

www. kubix-berlin .de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsführer: 

Markus Block 

 

 

HRB 82 714 

Amtsgericht Charlottenburg 

USt-ID#: DE 218 238 144 

 

 
Deutsche Bank  

Iban: DE48 1007 0124 0210 6805 00 

BIC: DEUTDEDB101 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der kubix GmbH 

für Rechtsverhältnisse mit Kunden 
 

1 Allgemeines Geltungsbereich 

1.1 Die Lieferungen und Leistungen der kubix GmbH (im folgenden kubix) erfolgen auf der Grundlage dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, die ausschließlich gelten; entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen 

abweichende Bedingungen des Auftraggebern gelten nur, wenn und soweit kubix dies ausdrücklich schriftlich bestätigt. 

1.2 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von kubix gelten nur gegenüber Unternehmern. 

1.3 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von kubix gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber.  

2 Angebot, Angebots- und Entwurfsunterlagen 

2.1 Die Angebote von kubix sind unverbindlich. Gleiches gilt für Maß- und Gewichtsangaben sowie sonstige 

Leistungsdaten. 

2.2 Werden von kubix Angebote nach den Angaben des Auftraggebers und den von der jeweiligen Ausstellungsleitung 

zur Verfügung gestellten Unterlagen ausgearbeitet, übernimmt kubix  keinerlei Haftung für die Richtigkeit der 

erhaltenen Angaben und Unterlagen, es sei denn, deren Fehlerhaftigkeit und Ungeeignetheit wird vorsätzlich oder grob 

fahrlässig nicht erkannt. 

2.3 Angebote, Planungen, Entwürfe, Zeichnungen, Fertigungs- und Montageunterlagen sowie Beschreibungen von 

Veranstaltungskonzepten bleiben, soweit ausdrücklich und schriftlich nichts anderes vereinbart ist, mit allen Rechten 

Eigentum von kubix und zwar auch dann, wenn sie dem Auftraggeber übergeben worden sind. Sie sind insoweit dem 

Auftraggeber anvertraut iSd. § 18 UWG. 

3 Vertragsschluss 

3.1 Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Erteilte Aufträge gelten aber auch dann als 

angenommen, wenn sie nicht innerhalb von einem Monat nach Eingang abgelehnt werden. 

4 Preise Zahlungsbedingungen 

4.1 Die Preisangaben von kubix verstehen sich als Preise „ab Werk“, exklusive Verpackung, sofern nichts anderes 

vereinbart ist.  

4.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten. Sie wird in der am Tag der Leistungserbringung 

gesetzlichen Höhe gesondert ausgewiesen.  

4.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Rechnungen von kubix innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum 

ohne Abzug zur Zahlung fällig.  

4.4 Der Auftraggeber kommt ohne weitere Mahnung mit der Zahlung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen 

nach Fälligkeit des Rechnungsbetrages Zahlung leistet. Für den Verzugsschaden gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

4.5 Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von kubix 

anerkannten Gegenansprüchen berechtigt. Zurückbehaltungsrechte kann der Auftraggeber nur ausüben, wenn der 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

4.6 Ist eine Teilzahlungsvereinbarung getroffen und kommt der Auftraggeber mit der Zahlung eines Betrages, der zwei 

Zahlungsraten entspricht, in Verzug, ist kubix berechtigt, die gesamte ausstehende Restforderung sofort zu verlangen 

oder von dem Vertrag zurückzutreten. 

5 Lieferung 

5.1 Verbindliche Liefertermine oder –Fristen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Im Übrigen sind 

die von kubix angegebenen Liefertermine und –Fristen unverbindlich.  

5.2 Die Einhaltung verbindlicher Liefertermine und –Fristen setzt voraus, dass der Auftraggeber seine vertraglichen 

Mitwirkungs- und sonstigen Pflichten ordnungsgemäß und rechtzeitig erfüllt. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 

bleibt vorbehalten. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft eine Mitwirkungspflicht, ist 

kubix berechtigt, den hierdurch entstehenden Schaden und Mehraufwand ersetzt zu verlangen. Weitergehende 

Ansprüche bleiben vorbehalten. 

5.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die kubix die Lieferung 

nicht nur vorrübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen, hat kubix auch bei verbindlich vereinbarten 

Fristen und Terminen nicht zu vertreten. 
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6 Fracht und Verpackung/ Gefahrübergang 

6.1 Der Versand von Waren erfolgt ungesichert. Auf Wunsch des Auftraggebers schließt kubix eine 

Transportversicherung ab, die hierfür anfallenden Kosten trägt der Auftraggeber. 

6.2 Mit der Absendung der Waren an den Empfänger geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 

Verschlechterung auf den Auftraggeber über.  

6.3 Sollen Exponate des Auftraggebers (mit-) befördert werden, gelten vorstehenden Regelungen entsprechend. 

7 Abnahme/Übergabe 

7.1 Die Abnahme bzw. Übergabe erfolgt regelmäßig förmlich und unverzüglich nach Fertigstellung. Der Auftraggeber 

verpflichtet sich, am Abnahmetermin selbst teilzunehmen oder sich von einem entsprechend bevollmächtigten 

Beauftragten vertreten zu lassen. Insoweit wird ausdrücklich anerkannt, dass in besonderen Fällen auch ein 

Abnahmetermin eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn nicht unangemessen ist. 

7.2 Eventuell noch ausstehende Teilleistungen oder gerügte Mängel werden schnellstmöglich nachgeholt bzw. 

beseitigt. Sofern sie die Funktion des Vertragsgegenstandes nicht wesentlich beeinträchtigen, berechtigen sie nicht zur 

Verweigerung der Abnahme. 

7.3 Hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung ohne vorhergehende förmliche Abnahme in 

Benutzung genommen, so gilt die Abnahme mit der Benutzungshandlung als erfolgt.  

7.4 Sind Lieferungen und Leistungen von kubix dem Auftraggeber mietweise überlassen worden, so hat auf Wunsch 

von kubix unmittelbar nach Veranstaltungsbeendigung eine förmliche Übergabe des Mietgegenstandes stattzufinden. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, am Übergabetermin teilzunehmen oder sich von einem entsprechend bevollmächtigten 

Beauftragten vertreten zu lassen. 

8 Gewährleistung Haftung 

8.1 Die Gewährleistung richtet sich nach den Vorschriften über den Werkvertrag des bürgerlichen Gesetzbuches, im Fall 

der mietweisen Überlassung nach den mietvertraglichen Regelungen. 

8.2 Die Voraussetzung der Mängelgewährleistung bei Warenlieferungen ist die ordnungsgemäße Erfüllung aller nach   

§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten. 

8.3 Im Fall eines Mangels der Lieferung oder Leistung ist kubix nach ihrer Wahl zur Nacherfüllung in Form von 

Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann 

der Auftraggeber die vereinbarte Vergütung mindern oder von dem Vertrag zurücktreten.  

9 Eigentumsvorbehalt 

9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher bestehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung behält kubix sich 

das Eigentum an den gelieferten Waren vor.  

9.2 Solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Waren pfleglich zu 

behandeln. Wird die gelieferte Ware gepfändet oder sonstigem Eingriff Dritter ausgesetzt, ist der Auftraggeber 

verpflichtet, kubix unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Sofern bei dem Dritten die kubix entstandenen 

gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO nicht beizutreiben sind, ist der Auftraggeber 

kubix zur Erstattung des Ausfalls verpflichtet.   

10 Schutz- und Nutzungsrechte 

10.1 Planungen, Entwürfe, Zeichnungen, Fertigungs- und Montageunterlagen, Konzeptbeschreibungen sowie 

Beschreibungen von Ausstellungs- und Veranstaltungskonzepten usw. bleiben mit allen Rechten im Eigentum von kubix, 

und zwar auch dann, wenn sie dem Auftraggeber übergeben worden sind. Sie sind dem Auftraggeber insoweit 

anvertraut iSd. § 18 UWG. Eine Übertragung von Nutzungsrechten über diejenigen, die zur Erfüllung des Vertrages 

erforderlich sind hinaus und unabhängig davon, ob Sonderschutzrechte (z.B. Urheberrechte) bestehen oder nicht, bedarf 

der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Der Auftraggeber verpflichtet sich, jede anderweitige Verwertung in 

sämtlichen Formen zu unterlassen, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung, die Weitergabe an Dritte oder 

den unmittelbaren oder mittelbaren Nachbau, sofern dies für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich ist. 

10.2 Es wird vermutet, dass der Auftraggeber gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoßen hat, wenn er 

Ausstellungen oder Veranstaltungen durchführt, die im wesentlichen mit den Planungen und Konzepten von kubix 

übereinstimmen. Es bleibt dann dem Auftraggeber unbenommen den gegenteiligen Nachweis zu führen. 
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11 Aufrechnung und Abtretung 

11.1 Eine Aufrechnung mit bestrittenen und nicht rechtskräftig anerkannten Gegenforderungen ist für den Auftraggeber 

ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. 

11.2 Die Rechte des Auftraggebers aus diesem Vertragverhältnis sind nur mit vorheriger Zustimmung von kubix 

übertragbar. 

12 Gerichtsstand Erfüllungsort 

12.1 Gerichtsstand ist Berlin. 

12.2 Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der kubix GmbH, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

12.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

13 Schlussbestimmungen 

13.1 Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht beeinträchtigt. 


